
Stand: 15.04.2026 20:27:18

Vorgangsmappe für die Drucksache 18/5161

"Verschärfung des Identitätsnachweises bei der Stimmabgabe - Gesetz über die Wahl der

Gemeinderäte, der Bürgermeister, der Kreistage und der Landräte nachbessern"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 18/5161 vom 03.12.2019

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 18/6333 des KI vom 22.01.2020

3. Beschluss des Plenums 18/6625 vom 19.02.2020

4. Plenarprotokoll Nr. 41 vom 19.02.2020



 

18. Wahlperiode 03.12.2019 Drucksache 18/5161 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Antrag 

der Abgeordneten Katrin Ebner-Steiner, Christoph Maier AfD 

Verschärfung des Identitätsnachweises bei der Stimmabgabe – Gesetz über die 
Wahl der Gemeinderäte, der Bürgermeister, der Kreistage und der Landräte nach-
bessern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der Art. 3 Abs. 1 
des Gesetzes über die Wahl der Gemeinderäte, der Bürgermeister, der Kreistage und 
der Landräte (Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz – GLKrWG) wie folgt ändert:  

„(1) Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer seine Identität mittels eines amtlichen Do-
kumentes nachweisen kann und in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat.“ 

 

 

Begründung: 

Obwohl auf der amtlichen Wahlbenachrichtigung zur Wahl der Gemeinderäte, der Bür-
germeister, der Kreistage und der Landräte darauf hingewiesen wird, dass die Mitfüh-
rung eines Personalausweises zur Stimmabgabe erforderlich ist, wird in den Wahlloka-
len keine Prüfung der Identität der stimmabgebenden Person durchgeführt. Während 
bei Notaren und bei Behörden wichtige Handlungen nur durchgeführt werden, wenn 
sich die betreffende Person mittels eines amtlichen Nachweises ausweisen kann, ent-
halten die Wahlordnungen, die bei Wahlen in Bayern Anwendung finden, keine Bestim-
mung zur verpflichtenden Identitätsfeststellung der stimmabgebenden Personen. Auch 
im Gesetz über die Wahl der Gemeinderäte, der Bürgermeister, der Kreistage und der 
Landräte (Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz – GLKrWG) fehlt ein Hinweis auf den 
Identitätsnachweis der stimmabgebenden Person. Die Wahlbenachrichtigung ist kein 
amtliches Dokument zum Nachweis der Identität. Dass keine Überprüfung der Identität 
bei der Wahlhandlung durchgeführt wird, werten viele Wähler als Ausdruck der man-
gelnden Wertschätzung ihrer Stimmabgabe und der Wahlhandlung. Daher sollte bei 
den nächsten Wahlen der Gemeinderäte, Bürgermeister, der Kreistage und der Land-
räte im kommenden Jahr die Feststellung der Identität der stimmabgebenden Personen 
zur Festigung der demokratischen Kultur in Bayern zwingend durchgeführt werden. Die 
erhoffte Erhöhung der Wahlbeteiligung durch die Herabsetzung der Hürden für die Teil-
nahme wiegt den dadurch herbeigeführten Ansehensverlust der Wahlhandlung nicht 
auf. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 

Antrag der Abgeordneten Katrin Ebner-Steiner, Christoph Maier AfD 
Drs. 18/5161 

Verschärfung des Identitätsnachweises bei der Stimmabgabe - Gesetz über die 
Wahl der Gemeinderäte, der Bürgermeister, der Kreistage und der Landräte 
nachbessern 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Richard Graupner 
Mitberichterstatter: Joachim Hanisch 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit 
und Sport federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem 
Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 16. Sitzung am 22. Ja-
nuar 2020 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Martin Runge 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katrin Ebner-Steiner, Christoph Maier AfD 

Drs. 18/5161, 18/6333 

Verschärfung des Identitätsnachweises bei der Stimmabgabe – Gesetz über die 
Wahl der Gemeinderäte, der Bürgermeister, der Kreistage und der Landräte nach-
bessern 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Thomas Gehring 

II. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Abstimmung ausgenommen sind die Nummern 8 und 19 der Anlage zur Ta-

gesordnung. Es sind dies die Anträge der AfD-Fraktion betreffend "Fadenscheinige 

Klimasymbolpolitik beenden – "Bayerischen Klimarat" abschaffen" auf Drucksa-

che 18/4955 und "Umsetzung des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" und dessen 

Begleitgesetze" auf Drucksache 18/5612. Diese beiden Anträge werden am Schluss 

der heutigen Sitzung aufgerufen. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen 

mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der GRÜNEN, der 

FREIEN WÄHLER, der AfD, der SPD und der FDP. Gegenstimmen! – Keine. Stimm-

enthaltungen? – Das sind die Kollegen Swoboda und Plenk (fraktionslos). Damit über-

nimmt der Landtag diese Voten.
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